
 

  

 

Vorläufige Regelung zur Nutzung der Vereinsanlagen der Sektion Bocholt 

Version 8 vom 16. Mai 2021 

1. Aufgrund der noch bestehenden Infektionsgefahr mit dem Corona Virus sind wir gezwungen, 

den Betrieb an Vereinsanlagen weiterhin soweit einzuschränken, dass die Einhaltung der 

behördlich angewiesenen Hygiene- und Abstandsbestimmungen möglich ist und auch die 

Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten sichergestellt ist, falls eine Person mit Corona infiziert 

gewesen sein sollte, während diese an den Anlagen im Beisein Dritter anwesend war.  

Daher gilt für die Nutzung der Vereinsanlagen bis auf Weiteres eine Anmelde- und 

Dokumentationspflicht, eine Anpassung der Nutzungszeiten sowie eine Beschränkung der 

Höchstzahl gleichzeitig anwesender Personen.  

2. Für die Vereinsanlagen gilt: 

Erlaubt sind: 

• Nutzung der Boulderhütte und der Außenwand am Vereinsheim für jeweils max. 5 Personen 

über 14 Jahren aus zwei Hausständen. Paare zählen als ein Hausstand. Kinder bis 14 Jahren 

zählen nicht mit. 

• Nutzung der Boulderhütte und der Außenwand am Vereinsheim für jeweils max. 8 Kinder 

bis 14 Jahren und zwei Aufsichtspersonen 

• Nutzung der Kletteranlage Werther Str. für max 5 Personen über 14 Jahren aus zwei 

Hausständen. Paare zählen als ein Hausstand. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht mit. 

• Nutzung der Kletteranlage Werther Str. für max. 8 Kinder bis 14 Jahren und zwei 

Aufsichtspersonen 

• Nutzung des Kletterturms Gronau im Rahmen des Vereinssports für max. 5 Personen über 14 

Jahren aus zwei Hausständen. Paare zählen als ein Hausstand. Kinder bis 14 Jahren zählen 

nicht mit. 

• Nutzung des Kletterturms Gronau im Rahmen des Vereinssports für max. 8 Kinder bis 14 

Jahren und zwei Aufsichtspersonen 

3. Zwischen verschiedenen Gruppen an den Vereinsanlagen ist dauerhaft ein Abstand von 5 Metern 

sicherzustellen. 

4. Der Boulderraum im Vereinsheim bleibt gesperrt. 

5. Für die Anmeldung zur Nutzung der Vereinsanlagen ist das jeweilige Onlinebuchungssystem auf 

der Startseite unserer Website (www.dav-bocholt.de) zu nutzen. Für die Anmeldung haltet bitte 

Euren Mitgliedsausweis bereit und beachtet die auf der Website angegebenen Hinweise. 

6. Für die Nutzung gelten folgende Regeln: 

• Anmeldung für die Anlagen in Bocholt über Buchungstool durch eine Person. Diese ist 

für die Regelung des Zugangs, die Kontaktnachverfolgung und die Einhaltung der 

Obergrenzen verantwortlich. Die Namen der begleitenden Personen sind im 

Buchungstool anzugeben. 

• Absprachen für das Klettern am Turm in Gronau erfolgen über bekannte WhatsApp 

Gruppe 

• Maximale Nutzungsdauer je Gruppe 2 h. Diese kann selbstständig verlängert werden 

wenn keine Folgebuchung vorliegt. 

• Gruppenstunden und Ausbildungsveranstaltungen haben Vorrang. 

http://www.dav-bocholt.de/


 

• Klettern darf nur, wer die Sicherungstechnik beherrscht und eigene Ausrüstung 

mitbringt. Es steht keine Aufsicht zur Verfügung. 

7. Nutzer ohne Anmeldung werden den Anlagen verwiesen. 

Der Vorstand bittet um Verständnis für die Einschränkungen und wünscht allen Sektionsmitgliedern 

einen guten, wenn auch verspäteten, Start in die Outdoorsaison. Die oben aufgeführten Regelungen 

werden situationsangepasst fortgeschrieben und auf der Website veröffentlicht. 

Für den Vorstand 

Gerd Rauer 

 


